
Wasser- und Abwasserverband 
Hoitemme-Bode

BESCHLUSSVORLAGE öffentlich

Federführender
Fachbereich:

Nr.: 02/2026
Büro der Geschäftsführung

Verbandsversammlung
Verfasser: Frau Groß

Datum: 09.12.2025

Gegenstand der Vorlage:

Verkauf von Wald-, Wiesen- und Wegeflächen des Verbandes / Verfahrensweise gemäß § 45 Abs. 2 Nr.
7 KVG ISA

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt:

1. dass die Verwaltung des Verbandes in Vorbereitung der Veräußerung von verbandseigenen Wald- 
und Wegeflächen mit der Einholung eines Verkehrswertgutachtens beauftragt wird;

2. dass danach und vor Einleitung eines Bieterverfahrens zum Verkauf die Verbandsversammlung 
darüber entscheidet, welche Vorgaben als Angebotsbedingungen und/oder Wertungskriterien 
gelten und zu berücksichtigen sind;

3. dass mit der Entscheidung (Beschluss) über den Verkauf durch die Verbandsversammlung 
entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA ebenso die im notariellen Kaufvertrag später zu 
berücksichtigenden, grundsätzlichen Vertragsbedingungen mit beschlossen werden und 
Grundlage der Entscheidung & Inhalt des Beschlusses sind;

4. dass der Verbandsgeschäftsführer die Verbandsversammlung im Nachgang darüber informiert, 
ob und wann der Vollzug der jeweiligen Verkaufsbeschlüsse erfolgt ist.

Beschlussergebnis:

Sitzung am: 18.02.2026/TOP: 9
Gemäß § 6 in Verbindung mit Anlage 3 der Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode in der derzeit
gültigen Fassung sind die nachfolgenden Verbandsmitglieder stimmberechtigt:

Verbandsmitglied Anzahl der 
Stimmen Ja Nein Enthaltung

Stadt Blankenburg 1

Stadt llsenburg 3

Gemeinde Nordharz 2

Stadt Oberharz am Brocken 4

Stadt Wernigerode 10 .................

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten der Verkehrswertgutachten



Wasser- und Abwasserverband 
Holtemme-Bode

Begründung:

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA i.V.m. der Verbandssatzung des Wasser- und 
Abwasserverbandes Holtemme-Bode, ist der Verbandsversammlung die Entscheidung über die 
Veräußerung von Grundstücken Vorbehalten. Eine grundsätzliche Übertragung an die Verwaltung ist 
gesetzlich weder vorgesehen noch zulässig. Insofern hat auch die Verbandversammlung nicht nur über 
den Verkauf an sich, sondern auch über die geforderten, transparenten Angebotsbedingungen sowie über 
die maßgeblichen Wertungskriterien der Angebote zu entscheiden.

Die reine Veräußerung von Grundstücken unterfällt nicht dem Vergaberecht. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn mit der Veräußerung gleichzeitig eine Beschaffung durch den veräußernden Verband einherginge. 
Doch auch außerhalb des Vergaberechts sind die Grundstücksgeschäfte der öffentlichen Hand häufig in 
transparenten, wettbewerblichen Verfahren durchzuführen, um EU- oder haushaltsrechtlichen Vorgaben 
gerecht zu werden.

Hinsichtlich europarechtlicher Vorgaben ist insbesondere der Beihilfetatbestand des Art. 107 AEUV zu 
beachten. Der Tatbestand einer unzulässigen Beihilfe kann beispielsweise bei der Veräußerung eines 
Grundstücks unter dem Verkehrswert erfüllt sein. Dies lässt sich regelmäßig dadurch verhindern, dass der 
Käufer für das Grundstück in einem wettbewerblichen Verfahren ausgewählt oder ein 
Verkehrswertgutachten eingeholt wird. Dieselbe Verpflichtung ergibt sich auch aus den Grundsätzen des 
kommunalen Haushaltsrechts - der § 115 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA sieht die Veräußerung von 
Vermögensgegenständen regelmäßig nur zu deren vollem Wert vor.

Der Wert von Grundstücken wird in der Regel durch ein Verkehrswertgutachten ermittelt. Aufgrund der 
Bindung an den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG sollte ein transparentes und 
diskriminierungsfreies Auswahl- bzw. Bieterverfahren zur Auswahl der Käufer durchgeführt werden. 
Insbesondere müssen die Durchführung des Bieterverfahrens und die Bedingungen für die 
Auswahlentscheidung hinreichend publik gemacht werden.

Ebenso hat die Verbandsversammlung auch über die Bedingungen bzw. den Inhalt des späteren 
Kaufvertrages zu entscheiden, der Verbandsgeschäftsführer wird lediglich zur Vollziehung des späteren 
Beschlusses - Abschluss des notariellen Kaufvertrages - ermächtigt bzw. legitimiert.
Vor Beginn bzw. Einleitung eines Verkaufsverfahrens von verbandseigenen Grundstücken / Wald- und 
Wegeflächen soll verbindlich (durch Beschluss) festgelegt werden, welche transparenten 
Wertungskriterien gelten und welche Angebotsbedingungen damit für alle Bieter gleichsam bestehen.

Diese Erweiterung der Beschlussvorlage soll sicherstellen, dass alle Mitglieder der Verbandsversammlung 
darüber informiert werden, was vertraglich vereinbart werden soll bzw. werden darf und damit Bestandteil 
der Entscheidungsfindung ist und Nachfragen zu Kaufverträgen sich damit zukünftig erübrigen.

komm. Verbandsgeschäftsführer 

Anlage
Grundstücksliste
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